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Ich meine mich dunkel erinnern zu können, dass man uns im Seminar sagte, dass es für NRW
so ein Buch/eine Verordnung gäbe, welche Anzahl/welche Dicken von Matten ausliegen muss,
damit man rechtlich abgesichert ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ähnliches dann auch für
den Sport draußen gilt. Beispiel:
Kind fällt in der Halle aus der Pyramide, du hast ausreichend mit einer Matte gesichert => dich
trifft keine Schuld
Kind fällt draußen aus der Pyramide, du hast nicht mit Matte gesichert, weil "die Wiese ist ja eh
schon weich". Nach Verordnung schlagmichtot ist das nicht ausreichende Sicherung => du hast
Mitschuld

Da ich aber in Sport nicht ausgebildet bin, sind das alles nur Vermutungen meinerseits 

1https://www.lehrerforen.de/thread/20986-gel%C3%B6scht/?postID=170961#post170961
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